
TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

 
1. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist die Verwendung von Erdgas oder 

Heizöl EL als Brennstoff zugelassen. Die Verwendung anderer Brennstoffe ist 
dann zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die Massenströme von 
Schwefeloxiden, Stickstoffoxiden und Staub bezogen auf den Energiegehalt des 
eingesetzten Brennstoffs vergleichbar höchstens denen von Heizöl EL sind. 

 
2. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Festsetzung. 
 
3. Auf der Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung SCHULE / 

SPORTHALLE ist auch eine Nutzung für außerschulische Sport- und Spielzwecke 
zulässig, dies gilt auch für Außenanlagen. 

 
4. Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans treten alle bisherigen Festsetzungen 

und baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 
des Baugesetzbuchs bezeichneten Art enthalten, außer Kraft. 
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